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Das Aktiengesetz 
- Auszug - 

1. Buch 
Vierter Teil Verfassung der Aktiengesellschacht 

Vorstand 
Aufsichtsrat 

Hauptversammlung 
 

Der Vorstand 

§ 76 Leitung der Aktiengesellschaft 

(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. 

(2) 1Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. 2Bei Gesellschaften 
mit einem Grundkapital von mehr als drei Millionen Euro hat er aus mindestens zwei 
Personen zu bestehen, es sei denn, die Satzung bestimmt, dass er aus einer Person 
besteht. 3Die Vorschriften über die Bestellung eines Arbeitsdirektors bleiben unberührt. 

(3) 1Mitglied des Vorstands kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige 
Person sein. 2Ein Betreuter, der bei der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten 
ganz oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) unterliegt, kann nicht Mitglied des Vorstands sein. 3Wer wegen einer 
Straftat nach den §§ 283 bis 283d des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist, kann auf 
die Dauer von fünf Jahren seit der Rechtskraft des Urteils nicht Mitglied des Vorstands 
sein; in die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. 4Wem durch gerichtliches Urteil oder 
durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufs, 
Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt worden ist, kann für die Zeit, 
für welche das Verbot wirksam ist, bei einer Gesellschaft, deren 
Unternehmensgegenstand ganz oder teilweise mit dem Gegenstand des Verbots 
übereinstimmt, nicht Mitglied des Vorstands sein. 

§ 77 Geschäftsführung 

(1) 1Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind sämtliche 
Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. 2Die Satzung 
oder die Geschäftsordnung des Vorstands kann Abweichendes bestimmen; es kann 
jedoch nicht bestimmt werden, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder 
Meinungsverschiedenheiten im Vorstand gegen die Mehrheit seiner Mitglieder 
entscheiden. 

(2) 1Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht die Satzung den 
Erlass der Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat übertragen hat oder der Aufsichtsrat eine 
Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt. 2Die Satzung kann Einzelfragen der 
Geschäftsordnung bindend regeln. 3Beschlüsse des Vorstands über die 
Geschäftsordnung müssen einstimmig gefasst werden. 

§ 78 Vertretung 

(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 

(2) 1Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind, wenn die Satzung nichts 
anderes bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Vertretung 



der Gesellschaft befugt. 2Ist eine Willenserklärung gegenüber der Gesellschaft 
abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied. 

(3) 3Die Satzung kann auch bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein oder in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 
4Dasselbe kann der Aufsichtsrat bestimmen, wenn die Satzung ihn hierzu ermächtigt 
hat. 5Absatz 2 Satz 2 gilt in diesen Fällen sinngemäß. 

(4) 1Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur 
Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. 
2Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzelnes Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. 

§ 79 Zeichnung durch Vorstandsmitglieder 

Vorstandsmitglieder zeichnen für die Gesellschaft, indem sie der Firma der Gesellschaft 
oder der Benennung des Vorstands ihre Namensunterschrift hinzufügen. 

§ 80 Angaben auf Geschäftsbriefen 

(1) 1Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, 
müssen die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der 
Gesellschaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 
eingetragen ist, sowie alle Vorstandsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben 
werden. 2Der Vorsitzende des Vorstands ist als solcher zu bezeichnen. 3Werden Angaben 
über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Falle das Grundkapital 
sowie, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag nicht vollständig eingezahlt ist, der 
Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen angegeben werden. 

(2) Der Angaben nach Absatz 1 Satz 1 und 2 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder 
Berichten, die im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die 
üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in denen lediglich die im Einzelfall 
erforderlichen besonderen Angaben eingefügt zu werden brauchen. 

(3) 1Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. 2Absatz 2 ist auf 
sie nicht anzuwenden. 

(4) 1Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die von einer Zweigniederlassung 
einer Aktiengesellschaft mit Sitz im Ausland verwendet werden, müssen das Register, 
bei dem die Zweigniederlassung geführt wird, und die Nummer des Registereintrags 
angegeben werden; im übrigen gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis 3, soweit nicht 
das ausländische Recht Abweichungen nötig macht. 2Befindet sich die ausländische 
Gesellschaft in Abwicklung, so sind auch diese Tatsache sowie alle Abwickler 
anzugeben. 

§ 81 Änderung des Vorstands und der Vertretungsbefugnis seiner Mitglieder 

(1) Jede Änderung des Vorstands oder der Vertretungsbefugnis eines 
Vorstandsmitglieds hat der Vorstand zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Änderung in Urschrift oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift für das Gericht des Sitzes der Gesellschaft beizufügen. 

(3) 1Die neuen Vorstandsmitglieder haben in der Anmeldung zu versichern, daß keine 
Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 76 Abs. 3 Satz 3 und 4 



entgegenstehen, und daß sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem 
Gericht belehrt worden sind. 2§ 37 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden. 

(4) Die neuen Vorstandsmitglieder haben ihre Namensunterschrift zur Aufbewahrung 
beim Gericht zu zeichnen. 

§ 82 Beschränkungen der Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis 

(1) Die Vertretungsbefugnis des Vorstands kann nicht beschränkt werden. 

(2) Im Verhältnis der Vorstandsmitglieder zur Gesellschaft sind diese verpflichtet, die 
Beschränkungen einzuhalten, die im Rahmen der Vorschriften über die 
Aktiengesellschaft die Satzung, der Aufsichtsrat, die Hauptversammlung und die 
Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 
Geschäftsführungsbefugnis getroffen haben. 

§ 83 Vorbereitung und Ausführung von Hauptversammlungsbeschlüssen 

(1) 1Der Vorstand ist auf Verlangen der Hauptversammlung verpflichtet, Maßnahmen, 
die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen, vorzubereiten. 2Das gleiche gilt 
für die Vorbereitung und den Abschluss von Verträgen, die nur mit Zustimmung der 
Hauptversammlung wirksam werden. 3Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf der 
Mehrheiten, die für die Maßnahmen oder für die Zustimmung zu dem Vertrag 
erforderlich sind. 

(2) Der Vorstand ist verpflichtet, die von der Hauptversammlung im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit beschlossenen Maßnahmen auszuführen. 

§ 84 Bestellung und Abberufung des Vorstands 

(1) 1Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. 2Eine 
wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf 
Jahre, ist zulässig. 3Sie bedarf eines erneuten Aufsichtsratsbeschlusses, der frühestens 
ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. 4Nur bei einer 
Bestellung auf weniger als fünf Jahre kann eine Verlängerung der Amtszeit ohne neuen 
Aufsichtsratsbeschluss vorgesehen werden, sofern dadurch die gesamte Amtszeit nicht 
mehr als fünf Jahre beträgt. 5Dies gilt sinngemäß für den Anstellungsvertrag; er kann 
jedoch vorsehen, dass er für den Fall einer Verlängerung der Amtszeit bis zu deren 
Ablauf weitergilt. 

(2) Werden mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, so kann der 
Aufsichtsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

(3) 1Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung 
zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein 
solcher Grund ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen 
Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, 
dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen entzogen worden ist. 3Dies gilt 
auch für den vom ersten Aufsichtsrat bestellten Vorstand. 4Der Widerruf ist wirksam, bis 
seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. 5Für die Ansprüche aus dem 
Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Vorschriften. 

(4) Die Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den 
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 347) - Montan-
Mitbestimmungsgesetz - über die besonderen Mehrheitserfordernisse für einen 



Aufsichtsratsbeschluss über die Bestellung eines Arbeitsdirektors oder den Widerruf 
seiner Bestellung bleiben unberührt. 

§ 85 Bestellung durch das Gericht 

(1) 1Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat in dringenden Fällen das Gericht 
auf Antrag eines Beteiligten das Mitglied zu bestellen. 2Gegen die Entscheidung ist die 
sofortige Beschwerde zulässig. 

(2) Das Amt des gerichtlich bestellten Vorstandsmitglieds erlischt in jedem Fall, sobald 
der Mangel behoben ist. 

(3) 1Das gerichtlich bestellte Vorstandsmitglied hat Anspruch auf Ersatz angemessener 
barer Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. 2Einigen sich das gerichtlich 
bestellte Vorstandsmitglied und die Gesellschaft nicht, so setzt das Gericht die Auslagen 
und die Vergütung fest. 3Gegen die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde zulässig. 
4Die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen. 5Aus der rechtskräftigen Entscheidung 
findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung statt. 

§ 86 [1] Gewinnbeteiligung der Vorstandsmitglieder 

(1) 1Den Vorstandsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Beteiligung am Gewinn 
gewährt werden. 2Sie soll in der Regel in einem Anteil am Jahresgewinn der Gesellschaft 
bestehen. 

(2) 1Wird den Vorstandsmitgliedern ein Anteil am Jahresgewinn der Gesellschaft 
gewährt, so berechnet sich der Anteil nach dem Jahresüberschuss, vermindert um einen 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um die Beträge, die nach Gesetz oder Satzung aus 
dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen einzustellen sind. 2Entgegenstehende 
Festsetzungen sind nichtig. 

§ 87 Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder 

(1) 1Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen 
Vorstandsmitglieds (Gehalt, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art) dafür zu sorgen, daß 
die Gesamtbezüge in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des 
Vorstandsmitglieds und zur Lage der Gesellschaft stehen. 2Dies gilt sinngemäß für 
Ruhegehalt, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art. 

(2) 1Tritt nach der Festsetzung eine so wesentliche Verschlechterung in den 
Verhältnissen der Gesellschaft ein, dass die Weitergewährung der in Absatz 1 Satz 1 
aufgeführten Bezüge eine schwere Unbilligkeit für die Gesellschaft sein würde, so ist der 
Aufsichtsrat, im Fall des § 85 Abs. 3 das Gericht auf Antrag des Aufsichtsrats, zu einer 
angemessenen Herabsetzung berechtigt. 2Durch eine Herabsetzung wird der 
Anstellungsvertrag im übrigen nicht berührt. 3Das Vorstandsmitglied kann jedoch seinen 
Anstellungsvertrag für den Schluss des nächsten Kalendervierteljahrs mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Wochen kündigen. 

(3) Wird über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und 
kündigt der Insolvenzverwalter den Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds, so 
kann es Ersatz für den Schaden, der ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses 
entsteht, nur für zwei Jahre seit dem Ablauf des Dienstverhältnisses verlangen. 

 



§ 88 Wettbewerbsverbot 

(1) 1Die Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrats weder ein 
Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder 
fremde Rechnung Geschäfte machen. 2Sie dürfen ohne Einwilligung auch nicht Mitglied 
des Vorstands oder Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter einer 
anderen Handelsgesellschaft sein. 3Die Einwilligung des Aufsichtsrats kann nur für 
bestimmte Handelsgewerbe oder Handelsgesellschaften oder für bestimmte Arten von 
Geschäften erteilt werden. 

(2) 1Verstößt ein Vorstandsmitglied gegen dieses Verbot, so kann die Gesellschaft 
Schadenersatz fordern. 2Sie kann statt dessen von dem Mitglied verlangen, daß es die 
für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft 
eingegangen gelten lässt und die aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene 
Vergütung herausgibt oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtritt. 

(3)[1] 1 Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten seit dem Zeitpunkt, in 
dem die übrigen Vorstandsmitglieder und die Aufsichtsratsmitglieder von der zum 
Schadensersatz verpflichtenden Handlung Kenntnis erlangen oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müssten. 2Sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von ihrer Entstehung an. 

§ 89 Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder 

(1) 1Die Gesellschaft darf ihren Vorstandsmitgliedern Kredit nur auf Grund eines 
Beschlusses des Aufsichtsrats gewähren. 2Der Beschluss kann nur für bestimmte 
Kreditgeschäfte oder Arten von Kreditgeschäften und nicht für länger als drei Monate im 
voraus gefasst werden. 3Er hat die Verzinsung und Rückzahlung des Kredits zu regeln. 
4Der Gewährung eines Kredits steht die Gestattung einer Entnahme gleich, die über die 
dem Vorstandsmitglied zustehenden Bezüge hinausgeht, namentlich auch die 
Gestattung der Entnahme von Vorschüssen auf Bezüge. 5Dies gilt nicht für Kredite, die 
ein Monatsgehalt nicht übersteigen. 

(2) 1Die Gesellschaft darf ihren Prokuristen und zum gesamten Geschäftsbetrieb 
ermächtigten Handlungsbevollmächtigten Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats 
gewähren. 2Eine herrschende Gesellschaft darf Kredite an gesetzliche Vertreter, 
Prokuristen oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte 
Handlungsbevollmächtigte eines abhängigen Unternehmens nur mit Einwilligung ihres 
Aufsichtsrats, eine abhängige Gesellschaft darf Kredite an gesetzliche Vertreter, 
Prokuristen oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte 
Handlungsbevollmächtigte des herrschenden Unternehmens nur mit Einwilligung des 
Aufsichtsrats des herrschenden Unternehmens gewähren. 3Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt 
sinngemäß. 

(3)[1] 1Absatz 2 gilt auch für Kredite an den Ehegatten, Lebenspartner oder an ein 
minderjähriges Kind eines Vorstandsmitglieds, eines anderen gesetzlichen Vertreters, 
eines Prokuristen oder eines zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten 
Handlungsbevollmächtigten. 2Er gilt ferner für Kredite an einen Dritten, der für 
Rechnung dieser Personen oder für Rechnung eines Vorstandsmitglieds, eines anderen 
gesetzlichen Vertreters, eines Prokuristen oder eines zum gesamten Geschäftsbetrieb 
ermächtigten Handlungsbevollmächtigten handelt. 

(4) 1Ist ein Vorstandsmitglied, ein Prokurist oder ein zum gesamten Geschäftsbetrieb 
ermächtigter Handlungsbevollmächtigter zugleich gesetzlicher Vertreter oder Mitglied 
des Aufsichtsrats einer anderen juristischen Person oder Gesellschafter einer 
Personenhandelsgesellschaft, so darf die Gesellschaft der juristischen Person oder der 
Personenhandelsgesellschaft Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats gewähren; 



Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 2Dies gilt nicht, wenn die juristische Person oder 
die Personenhandelsgesellschaft mit der Gesellschaft verbunden ist oder wenn der 
Kredit für die Bezahlung von Waren gewährt wird, welche die Gesellschaft der 
juristischen Person oder der Personenhandelsgesellschaft liefert. 

(5) Wird entgegen den Absätzen 1 bis 4 Kredit gewährt, so ist der Kredit ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen sofort zurückzugewähren, wenn nicht der 
Aufsichtsrat nachträglich zustimmt. 

(6) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 
des Gesetzes über das Kreditwesen anzuwenden ist, gelten anstelle der Absätze 1 bis 5 
die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen. 

§ 90 Berichte an den Aufsichtsrat 

(1)[1] 1Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über 

1. die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der 
Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung), 
wobei auf Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen 
unter Angabe von Gründen einzugehen ist; 

2. die Rentabilität der Gesellschaft, insbesondere die Rentabilität des Eigenkapitals; 

3. den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, und die Lage der Gesellschaft; 

4. Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher 
Bedeutung sein können. 

2Ist die Gesellschaft Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), so 
hat der Bericht auch auf Tochterunternehmen und auf Gemeinschaftsunternehmen (§ 
310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) einzugehen. 3Außerdem ist dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen Anlässen zu berichten; als wichtiger Anlaß ist 
auch ein dem Vorstand bekanntgewordener geschäftlicher Vorgang bei einem 
verbundenen Unternehmen anzusehen, der auf die Lage der Gesellschaft von 
erheblichem Einfluß sein kann. 

2Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen Anlässen zu 
berichten; als wichtiger Anlaß ist auch ein dem Vorstand bekanntgewordener 
geschäftlicher Vorgang bei einem verbundenen Unternehmen anzusehen, der auf die 
Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluß sein kann. 

(2) Die Berichte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sind wie folgt zu erstatten: 

1. die Berichte nach Nummer 1 mindestens einmal jährlich, wenn nicht Änderungen der 
Lage oder neue Fragen eine unverzügliche Berichterstattung gebieten; 

2. die Berichte nach Nummer 2 in der Sitzung des Aufsichtsrats, in der über den 
Jahresabschluß verhandelt wird; 

3. die Berichte nach Nummer 3 regelmäßig, mindestens vierteljährlich; 

4. die Berichte nach Nummer 4 möglichst so rechtzeitig, daß der Aufsichtsrat vor 
Vornahme der Geschäfte Gelegenheit hat, zu ihnen Stellung zu nehmen. 

(3)[2] 1Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht verlangen über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen 
Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluß sein können. 



2Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, 
verlangen. 

(4)[3] 1Die Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 
Rechenschaft zu entsprechen. 2Sie sind möglichst rechtzeitig und, mit Ausnahme des 
Berichts nach Absatz 1 Satz 3, in der Regel in Textform zu erstatten. 

(5)[4] 1Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Berichten Kenntnis zu 
nehmen. 2Soweit die Berichte in Textform erstattet worden sind, sind sie auch jedem 
Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen zu übermitteln, soweit der Aufsichtsrat nichts 
anderes beschlossen hat. 3Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die 
Aufsichtsratsmitglieder über die Berichte nach Absatz 1 Satz 2 spätestens in der 
nächsten Aufsichtsratssitzung zu unterrichten. 

(5) 1Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Berichten Kenntnis zu nehmen. 
2Soweit die Berichte schriftlich erstattet worden sind, sind sie auch jedem 
Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen auszuhändigen, soweit der Aufsichtsrat nichts 
anderes beschlossen hat. 3Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die 
Aufsichtsratsmitglieder über die Berichte nach Absatz 1 Satz 2 spätestens in der 
nächsten Aufsichtsratssitzung zu unterrichten. 

§ 91 Organisation; Buchführung 

(1) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Handelsbücher geführt 
werden. 

(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 
Entwicklungen früh erkannt werden. 

§ 92 Vorstandspflichten bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 

(1) Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist bei 
pflichtmäßigem Ermessen anzunehmen, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des 
Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung 
einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. 

(2) 1Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig, so hat der Vorstand ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 2Dies gilt sinngemäß, wenn sich eine 
Überschuldung der Gesellschaft ergibt. 

(3) 1Nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist oder sich ihre 
Überschuldung ergeben hat, darf der Vorstand keine Zahlungen leisten. 2Dies gilt nicht 
von Zahlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind. 

§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder 

(1)[1] 1Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 2Über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden 
sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 3Die Pflicht des Satzes 2 gilt nicht 
gegenüber einer nach § 342b des Handelsgesetzbuchs anerkannten Prüfstelle im 
Rahmen einer von dieser durchgeführten Prüfung. 



(1) 1Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 2Über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden 
sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

(2) 1Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 2Ist streitig, ob sie 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, 
so trifft sie die Beweislast. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn entgegen 
diesem Gesetz 

1. Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt werden, 

2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnanteile gezahlt werden, 

3. eigene Aktien der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft gezeichnet, erworben, 
als Pfand genommen oder eingezogen werden, 

4. Aktien vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden, 

5. Gesellschaftsvermögen verteilt wird, 

6. Zahlungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
eingetreten ist oder sich ihre Überschuldung ergeben hat, 

7. Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder gewährt werden, 

8. Kredit gewährt wird, 

9. bei der bedingten Kapitalerhöhung außerhalb des festgesetzten Zwecks oder vor der 
vollen Leistung des Gegenwerts Bezugsaktien ausgegeben werden. 

(4) 1Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die Handlung auf 
einem gesetzmäßigen Beschluss der Hauptversammlung beruht. 2Dadurch, dass der 
Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen. 3Die 
Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung des Anspruchs und nur dann auf 
Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die Hauptversammlung 
zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des 
Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 4Die zeitliche 
Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur 
Abwendung des Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die 
Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird. 

(5) 1Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von den Gläubigern der Gesellschaft 
geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung erlangen können. 
2Dies gilt jedoch in anderen Fällen als denen des Absatzes 3 nur dann, wenn die 
Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
gröblich verletzt haben; Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß. 3Den Gläubigern gegenüber 
wird die Ersatzpflicht weder durch einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft noch 
dadurch aufgehoben, dass die Handlung auf einem Beschluss der Hauptversammlung 
beruht. 4Ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt 
während dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der 
Gläubiger gegen die Vorstandsmitglieder aus. 

(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf Jahren. 

 



§ 94 Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern 

Die Vorschriften für die Vorstandsmitglieder gelten auch für ihre Stellvertreter. 

Der Aufsichtsrat 

§ 95 Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 

1Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 2Die Satzung kann eine bestimmte 
höhere Zahl festsetzen. 3Die Zahl muss durch drei teilbar sein. 4Die Höchstzahl der 
Aufsichtsratsmitglieder beträgt bei Gesellschaften mit einem Grundkapital 

bis zu 1 500 000 Euro neun, 

von mehr als 1 500 000 Euro fünfzehn, 

von mehr als 10 000 000 Euro einundzwanzig. 

5Durch die vorstehenden Vorschriften werden hiervon abweichende Vorschriften des 
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 (Bundesgesetzbl. 
I S. 1153), des Montan-Mitbestimmungsgesetzes und des Gesetzes zur Ergänzung des 
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und 
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden 
Industrie vom 7. August 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 707) - 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz - nicht berührt. 

§ 96 Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen bei Gesellschaften, für die das 
Mitbestimmungsgesetz gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der 
Arbeitnehmer, bei Gesellschaften, für die das Montan-Mitbestimmungsgesetz gilt, aus 
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer und aus weiteren 
Mitgliedern, bei Gesellschaften, für die die §§ 5 bis 13 des 
Mitbestimmungsergänzungsgesetzes gelten, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer und aus einem weiteren Mitglied, bei Gesellschaften, für die § 76 
Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes[1] [Bis 30.06.2004: Betriebsverfassungsgesetzes 
1952] gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer, bei den 
übrigen Gesellschaften nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. 

(2) Nach anderen als den zuletzt angewandten gesetzlichen Vorschriften kann der 
Aufsichtsrat nur zusammengesetzt werden, wenn nach § 97 oder nach § 98 die in der 
Bekanntmachung des Vorstands oder in der gerichtlichen Entscheidung angegebenen 
gesetzlichen Vorschriften anzuwenden sind. 

§ 97 Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) 1Ist der Vorstand der Ansicht, dass der Aufsichtsrat nicht nach den für ihn 
maßgebenden gesetzlichen Vorschriften zusammengesetzt ist, so hat er dies 
unverzüglich in den Gesellschaftsblättern und gleichzeitig durch Aushang in sämtlichen 
Betrieben der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen bekannt zu machen. 2In der 
Bekanntmachung sind die nach Ansicht des Vorstands maßgebenden gesetzlichen 
Vorschriften anzugeben. 3Es ist darauf hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat nach diesen 
Vorschriften zusammengesetzt wird, wenn nicht Antragsberechtigte nach § 98 Abs. 2 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger[1] 
[Bis 30.06.2004: Bundesanzeiger] das nach § 98 Abs. 1 zuständige Gericht anrufen. 



(2) 1Wird das nach § 98 Abs. 1 zuständige Gericht nicht innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger[2] [Bis 30.06.2004: 
Bundesanzeiger] angerufen, so ist der neue Aufsichtsrat nach den in der 
Bekanntmachung des Vorstands angegebenen gesetzlichen Vorschriften 
zusammenzusetzen. 2Die Bestimmungen der Satzung über die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats, über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie über die Wahl, 
Abberufung und Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern treten mit der Beendigung der 
ersten Hauptversammlung, die nach Ablauf der Anrufungsfrist einberufen wird, 
spätestens sechs Monate nach Ablauf dieser Frist insoweit außer Kraft, als sie den 
nunmehr anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen. 1Mit demselben 
Zeitpunkt erlischt das Amt der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder. 2Eine 
Hauptversammlung, die innerhalb der Frist von sechs Monaten stattfindet, kann an 
Stelle der außer Kraft tretenden Satzungsbestimmungen mit einfacher 
Stimmenmehrheit neue Satzungsbestimmungen beschließen. 

(3) Solange ein gerichtliches Verfahren nach §§ 98, 99 anhängig ist, kann eine 
Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht erfolgen. 

§ 98 Gerichtliche Entscheidung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) 1Ist streitig oder ungewiss, nach welchen gesetzlichen Vorschriften der Aufsichtsrat 
zusammenzusetzen ist, so entscheidet darüber auf Antrag ausschließlich das 
Landgericht (Zivilkammer), in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 2Die 
Landesregierung kann die Entscheidung durch Rechtsverordnung für die Bezirke 
mehrerer Landgerichte einem der Landgerichte übertragen, wenn dies der Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung dient. 3Die Landesregierung kann die Ermächtigung 
auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 

(2)[1] 1Antragsberechtigt sind 

1. der Vorstand, 

2. jedes Aufsichtsratsmitglied, 

3. jeder Aktionär, 

4. der Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft oder, wenn in der Gesellschaft nur ein 
Betriebsrat besteht, der Betriebsrat, 

5. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss der Gesellschaft oder, wenn in 
der Gesellschaft nur ein Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss, 

6. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen Arbeitnehmer nach den 
gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig oder ungewiss ist, selbst oder 
durch Delegierte an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft 
teilnehmen, oder, wenn in dem anderen Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, 
der Betriebsrat, 

7. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines anderen Unternehmens, 
dessen Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig 
oder ungewiss ist, selbst oder durch Delegierte an der Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, oder, wenn in dem anderen 
Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss, 

8. mindestens ein Zehntel oder einhundert der Arbeitnehmer, die nach den gesetzlichen 
Vorschriften, deren Anwendung streitig oder ungewiss ist, selbst oder durch 
Delegierte an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, 

9. Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, die nach den gesetzlichen Vorschriften, 
deren Anwendung streitig oder ungewiss ist, ein Vorschlagsrecht hätten, 

10. Gewerkschaften, die nach den gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig 



oder ungewiss ist, ein Vorschlagsrecht hätten. 

2Ist die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes oder die Anwendung von Vorschriften 
des Mitbestimmungsgesetzes streitig oder ungewiss, so sind außer den nach Satz 1 
Antragsberechtigten auch je ein Zehntel der wahlberechtigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des 
Mitbestimmungsgesetzes bezeichneten Arbeitnehmer oder der wahlberechtigten 
leitenden Angestellten im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes antragsberechtigt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn streitig ist, ob der Abschlussprüfer das 
nach § 3 oder § 16 des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes maßgebliche 
Umsatzverhältnis richtig ermittelt hat. 

(4) 1Entspricht die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht der gerichtlichen 
Entscheidung, so ist der neue Aufsichtsrat nach den in der Entscheidung angegebenen 
gesetzlichen Vorschriften zusammenzusetzen. 2§ 97 Abs. 2 gilt sinngemäß mit der 
Maßgabe, dass die Frist von sechs Monaten mit dem Eintritt der Rechtskraft beginnt. 

§ 99 Verfahren 

(1) Auf das Verfahren ist das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit anzuwenden, soweit in den Absätzen 2 bis 5 nichts anderes bestimmt 
ist. 

(2)[1] 1Das Landgericht hat den Antrag in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. 
2Der Vorstand und jedes Aufsichtsratsmitglied sowie die nach § 98 Abs. 2 
antragsberechtigten Betriebsräte, Sprecherausschüsse, Spitzenorganisationen und 
Gewerkschaften sind zu hören. 

(2) 1Das Landgericht hat den Antrag in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. 
2Der Vorstand und jedes Aufsichtsratsmitglied sowie die nach § 98 Abs. 2 
antragsberechtigten Betriebsräte, Spitzenorganisationen und Gewerkschaften sind zu 
hören. 

(3)[2] 1Das Landgericht entscheidet durch einen mit Gründen versehenen Beschluss. 
2Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. 3Sie kann nur auf eine 
Verletzung des Rechts gestützt werden; die §§ 546, 547, 559, 561 der 
Zivilprozessordnung gelten sinngemäß. 4Die Beschwerde kann nur durch Einreichung 
einer von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Beschwerdeschrift eingelegt werden. 
5Über sie entscheidet das Oberlandesgericht. 6§ 28 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend. 7Die weitere 
Beschwerde ist ausgeschlossen. 8Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die 
Entscheidung über die Beschwerde für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte einem 
der Oberlandesgerichte oder dem Obersten Landesgericht übertragen, wenn dies der 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient. 9Die Landesregierung kann die 
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 

(4) 1Das Gericht hat seine Entscheidung dem Antragsteller und der Gesellschaft 
zuzustellen. 2Es hat sie ferner ohne Gründe in den Gesellschaftsblättern bekannt zu 
machen. 3Die Beschwerde steht jedem nach § 98 Abs. 2 Antragsberechtigten zu. 4Die 
Beschwerdefrist beginnt mit der Bekanntmachung der Entscheidung im elektronischen 
Bundesanzeiger[3] [Bis 30.06.2004: Bundesanzeiger], für den Antragsteller und die 
Gesellschaft jedoch nicht vor der Zustellung der Entscheidung. 

(5) 1Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft wirksam. 2Sie wirkt für und gegen 
alle. 3Der Vorstand hat die rechtskräftige Entscheidung unverzüglich zum 
Handelsregister einzureichen. 



(6)[4] 1Für die Kosten des Verfahrens gilt die Kostenordnung. 2Für das Verfahren des 
ersten Rechtszugs wird das Vierfache der vollen Gebühr erhoben. 3Für den zweiten 
Rechtszug wird die gleiche Gebühr erhoben; dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde 
Erfolg hat. 4Wird der Antrag oder die Beschwerde zurückgenommen, bevor es zu einer 
Entscheidung kommt, so ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte. 5Der Geschäftswert ist 
von Amts wegen festzusetzen. 6Er bestimmt sich nach § 30 Abs. 2 der Kostenordnung 
mit der Maßgabe, daß der Wert regelmäßig auf 50 000 Euro anzunehmen ist. 7Schuldner 
der Kosten ist die Gesellschaft. 8Die Kosten können jedoch ganz oder zum Teil dem 
Antragsteller auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. 9Kosten der 
Beteiligten werden nicht erstattet. 

§ 100 Persönliche Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Mitglied des Aufsichtsrats kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige 
Person sein. 2Ein Betreuter, der bei der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten 
ganz oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) unterliegt, kann nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein. 

(2) 1Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer 

1. bereits in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden 
haben, Aufsichtsratsmitglied ist, 

2. gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens ist, oder 

3. gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft ist, deren Aufsichtsrat ein 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört. 

2Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind bis zu fünf Aufsichtsratssitze nicht 
anzurechnen, die ein gesetzlicher Vertreter (beim Einzelkaufmann der Inhaber) des 
herrschenden Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern gehörenden 
Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben, inne hat. 1Auf 
die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind Aufsichtsratsämter im Sinne der Nummer 1 
doppelt anzurechnen, für die das Mitglied zum Vorsitzenden gewählt worden ist. 

(3) Die anderen persönlichen Voraussetzungen der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer sowie der weiteren Mitglieder bestimmen sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsgesetz, dem 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz und dem Drittelbeteiligungsgesetz[1] [Bis 
30.06.2004: Betriebsverfassungsgesetz 1952]. 

(4) Die Satzung kann persönliche Voraussetzungen nur für Aufsichtsratsmitglieder 
fordern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt oder 
auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt werden. 

§ 101 Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt, soweit 
sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden oder als Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz 
oder dem Drittelbeteiligungsgesetz[1] [Bis 30.06.2004: Betriebsverfassungsgesetz 
1952] zu wählen sind. 2An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nur gemäß §§ 6 
und 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes gebunden. 

(2) 1Ein Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden, kann nur durch die Satzung 
und nur für bestimmte Aktionäre oder für die jeweiligen Inhaber bestimmter Aktien 
begründet werden. 2Inhabern bestimmter Aktien kann das Entsendungsrecht nur 



eingeräumt werden, wenn die Aktien auf Namen lauten und ihre Übertragung an die 
Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist. 3Die Aktien der Entsendungsberechtigten 
gelten nicht als eine besondere Gattung. 4Die Entsendungsrechte können insgesamt 
höchstens für ein Drittel der sich aus dem Gesetz oder der Satzung ergebenden Zahl 
der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre eingeräumt werden. 5§ 4 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung in private Hand vom 21. Juli 1960 (BGBl. I S. 585), zuletzt 
geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Überführung der 
Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private 
Hand vom 31. Juli 1970 (BGBl. I S. 1149), bleibt unberührt. 

(3) 1Stellvertreter von Aufsichtsratsmitgliedern können nicht bestellt werden. 2Jedoch 
kann für jedes Aufsichtsratsmitglied mit Ausnahme des weiteren Mitglieds, das nach 
dem Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz auf 
Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt wird, ein Ersatzmitglied bestellt 
werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf 
seiner Amtszeit wegfällt. 3Das Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig mit dem 
Aufsichtsratsmitglied bestellt werden. 4Auf seine Bestellung sowie die Nichtigkeit und 
Anfechtung seiner Bestellung sind die für das Aufsichtsratsmitglied geltenden 
Vorschriften anzuwenden. 

§ 102 Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Aufsichtsratsmitglieder können nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt werden, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 2Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

(2) Das Amt des Ersatzmitglieds erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des 
weggefallenen Aufsichtsratsmitglieds. 

§ 103 Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen 
Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von ihr vor Ablauf der Amtszeit abberufen 
werden. 2Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen umfaßt. 3Die Satzung kann eine andere Mehrheit und weitere 
Erfordernisse bestimmen. 

(2) 1Ein Aufsichtsratsmitglied, das auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt 
ist, kann von dem Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen und durch ein anderes 
ersetzt werden. 2Sind die in der Satzung bestimmten Voraussetzungen des 
Entsendungsrechts weggefallen, so kann die Hauptversammlung das entsandte Mitglied 
mit einfacher Stimmenmehrheit abberufen. 

(3) 1Das Gericht hat auf Antrag des Aufsichtsrats ein Aufsichtsratsmitglied abzuberufen, 
wenn in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt. 2Der Aufsichtsrat beschließt über 
die Antragstellung mit einfacher Mehrheit. 3Ist das Aufsichtsratsmitglied auf Grund der 
Satzung in den Aufsichtsrat entsandt worden, so können auch Aktionäre, deren Anteile 
zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von einer 
Million Euro erreichen, den Antrag stellen. 4Gegen die Entscheidung ist die sofortige 
Beschwerde zulässig. 

(4) Für die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder, die weder von der 
Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind noch 
auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt sind, gelten außer Absatz 3 das 
Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz, das 



Mitbestimmungsergänzungsgesetz und das Drittelbeteiligungsgesetz[1] [Bis 
30.06.2004: Betriebsverfassungsgesetz 1952]. 

(5) Für die Abberufung eines Ersatzmitglieds gelten die Vorschriften über die 
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds, für das es bestellt ist. 

§ 104 Bestellung durch das Gericht 

(1)[1] 1Gehört dem Aufsichtsrat die zur Beschlußfähigkeit nötige Zahl von Mitgliedern 
nicht an, so hat ihn das Gericht auf Antrag des Vorstands, eines Aufsichtsratsmitglieds 
oder eines Aktionärs auf diese Zahl zu ergänzen. 2Der Vorstand ist verpflichtet, den 
Antrag unverzüglich zu stellen, es sei denn, daß die rechtzeitige Ergänzung vor der 
nächsten Aufsichtsratssitzung zu erwarten ist. 3Hat der Aufsichtsrat auch aus 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so können auch den Antrag 
stellen 

1. der Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft oder, wenn in der Gesellschaft nur ein 
Betriebsrat besteht, der Betriebsrat, sowie, wenn die Gesellschaft herrschendes 
Unternehmen eines Konzerns ist, der Konzernbetriebsrat, 

2. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss der Gesellschaft oder, wenn in 
der Gesellschaft nur ein Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss sowie, 
wenn die Gesellschaft herrschendes Unternehmen eines Konzerns ist, der 
Konzernsprecherausschuss, 

3. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen Arbeitnehmer selbst 
oder durch Delegierte an der Wahl teilnehmen, oder, wenn in dem anderen 
Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat, 

4. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines anderen Unternehmens, 
dessen Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der Wahl teilnehmen, oder, 
wenn in dem anderen Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht, der 
Sprecherausschuss, 

5. mindestens ein Zehntel oder einhundert der Arbeitnehmer, die selbst oder durch 
Delegierte an der Wahl teilnehmen, 

6. Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, die das Recht haben, 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer vorzuschlagen, 

7. Gewerkschaften, die das Recht haben, Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
vorzuschlagen. 

4Hat der Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz auch aus 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so sind außer den nach Satz 3 
Antragsberechtigten auch je ein Zehntel der wahlberechtigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des 
Mitbestimmungsgesetzes bezeichneten Arbeitnehmer oder der wahlberechtigten 
leitenden Angestellten im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes antragsberechtigt. 5Gegen 
die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde zulässig. 

(2) 1Gehören dem Aufsichtsrat länger als drei Monate weniger Mitglieder als die durch 
Gesetz oder Satzung festgesetzte Zahl an, so hat ihn das Gericht auf Antrag auf diese 
Zahl zu ergänzen. 2In dringenden Fällen hat das Gericht auf Antrag den Aufsichtsrat 
auch vor Ablauf der Frist zu ergänzen. 3Das Antragsrecht bestimmt sich nach Absatz 1. 
Gegen die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde zulässig. 

(3) Absatz 2 ist auf einen Aufsichtsrat, in dem die Arbeitnehmer ein 
Mitbestimmungsrecht nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-
Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz haben, mit der 
Maßgabe anzuwenden, 



1. dass das Gericht den Aufsichtsrat hinsichtlich des weiteren Mitglieds, das nach dem 
Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz auf 
Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt wird, nicht ergänzen kann, 

2. dass es stets ein dringender Fall ist, wenn dem Aufsichtsrat, abgesehen von dem in 
Nummer 1 genannten weiteren Mitglied, nicht alle Mitglieder angehören, aus denen er 
nach Gesetz oder Satzung zu bestehen hat. 

(4) 1Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu 
bestehen, so hat das Gericht ihn so zu ergänzen, dass das für seine Zusammensetzung 
maßgebende zahlenmäßige Verhältnis hergestellt wird. 2Wenn der Aufsichtsrat zur 
Herstellung seiner Beschlussfähigkeit ergänzt wird, gilt dies nur, soweit die zur 
Beschlussfähigkeit nötige Zahl der Aufsichtsratsmitglieder die Wahrung dieses 
Verhältnisses möglich macht. 3Ist ein Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, das nach Gesetz 
oder Satzung in persönlicher Hinsicht besonderen Voraussetzungen entsprechen muß, 
so muss auch das vom Gericht bestellte Aufsichtsratsmitglied diesen Voraussetzungen 
entsprechen. 4Ist ein Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, bei dessen Wahl eine 
Spitzenorganisation der Gewerkschaften, eine Gewerkschaft oder die Betriebsräte ein 
Vorschlagsrecht hätten, so soll das Gericht Vorschläge dieser Stellen berücksichtigen, 
soweit nicht überwiegende Belange der Gesellschaft oder der Allgemeinheit der 
Bestellung des Vorgeschlagenen entgegenstehen; das gleiche gilt, wenn das 
Aufsichtsratsmitglied durch Delegierte zu wählen wäre, für gemeinsame Vorschläge der 
Betriebsräte der Unternehmen, in denen Delegierte zu wählen sind. 

(5) Das Amt des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erlischt in jedem Fall, 
sobald der Mangel behoben ist. 

(6) 1Das gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied hat Anspruch auf Ersatz 
angemessener barer Auslagen und, wenn den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft 
eine Vergütung gewährt wird, auf Vergütung für seine Tätigkeit. 2Auf Antrag des 
Aufsichtsratsmitglieds setzt das Gericht die Auslagen und die Vergütung fest. 3Gegen die 
Entscheidung ist die sofortige Beschwerde zulässig. 4Die weitere Beschwerde ist 
ausgeschlossen. 5Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung 
nach der Zivilprozessordnung statt. 

§ 105 Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit zum Vorstand und zum Aufsichtsrat 

(1) Ein Aufsichtsratsmitglied kann nicht zugleich Vorstandsmitglied, dauernd 
Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern, Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb 
ermächtigter Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft sein. 

(2) 1Nur für einen im voraus begrenzten Zeitraum, höchstens für ein Jahr, kann der 
Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern von fehlenden oder 
behinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. 2Eine wiederholte Bestellung oder 
Verlängerung der Amtszeit ist zulässig, wenn dadurch die Amtszeit insgesamt ein Jahr 
nicht übersteigt. 3Während ihrer Amtszeit als Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern 
können die Aufsichtsratsmitglieder keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. 
4Das Wettbewerbsverbot des § 88 gilt für sie nicht. 

§ 106 Bekanntmachung der Änderungen im Aufsichtsrat 

Der Vorstand hat jeden Wechsel der Aufsichtsratsmitglieder unverzüglich in den 
Gesellschaftsblättern bekannt zu machen und die Bekanntmachung zum Handelsregister 
einzureichen. 

 



§ 107 Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

(1) 1Der Aufsichtsrat hat nach näherer Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter zu wählen. 2Der Vorstand hat zum 
Handelsregister anzumelden, wer gewählt ist. 3Der Stellvertreter hat nur dann die 
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser behindert ist. 

(2) 1Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der 
Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 2In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der 
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 
Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. 3Ein Verstoß gegen 
Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam. 4Jedem Mitglied des 
Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift auszuhändigen. 

(3)[1] 1Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, 
namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung 
seiner Beschlüsse zu überwachen. 2Die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1, § 59 Abs. 3, § 
77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, § 111 Abs. 3, §§ 
171, 314 Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen, können einem Ausschuss 
nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung überwiesen werden. 3Dem 
Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten. 

§ 108 Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. 

(2) 1Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats kann, soweit sie nicht gesetzlich geregelt 
ist, durch die Satzung bestimmt werden. 2Ist sie weder gesetzlich noch durch die 
Satzung geregelt, so ist der Aufsichtsrat nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder, aus denen er nach Gesetz oder Satzung insgesamt zu bestehen hat, an 
der Beschlussfassung teilnimmt. 3In jedem Fall müssen mindestens drei Mitglieder an 
der Beschlussfassung teilnehmen. 4Der Beschlussfähigkeit steht nicht entgegen, dass 
dem Aufsichtsrat weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Satzung festgesetzte Zahl 
angehören, auch wenn das für seine Zusammensetzung maßgebende zahlenmäßige 
Verhältnis nicht gewahrt ist. 

(3) 1Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben 
überreichen lassen. 2Die schriftlichen Stimmabgaben können durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder überreicht werden. 3Sie können auch durch Personen, die nicht 
dem Aufsichtsrat angehören, übergeben werden, wenn diese nach § 109 Abs. 3 zur 
Teilnahme an der Sitzung berechtigt sind. 

(4)[1] Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind vorbehaltlich einer 
näheren Regelung durch die Satzung oder eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nur 
zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 

§ 109 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 

(1) 1An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sollen Personen, die 
weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand angehören, nicht teilnehmen. 
2Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne 
Gegenstände zugezogen werden. 



(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Ausschuss nicht angehören, können an den 
Ausschusssitzungen teilnehmen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts anderes 
bestimmt. 

(3)[1] Die Satzung kann zulassen, dass an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse Personen, die dem Aufsichtsrat nicht angehören, an Stelle von verhinderten 
Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen können, wenn diese sie hierzu in Textform 
ermächtigt haben. 

 (4) Abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 110 Einberufung des Aufsichtsrats 

(1) 1Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den 
Aufsichtsrat einberuft. 2Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung 
stattfinden. 

(2)[1] Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder 
der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung 
selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

(2) Wird einem Verlangen, das von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder vom 
Vorstand geäußert ist, nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung 
des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

(3)[2] 1Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 2In 
nichtbörsennotierten Gesellschaften kann der Aufsichtsrat beschließen, dass eine 
Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten ist. 

§ 111 Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. 

(2) 1Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die 
Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen. 2Er kann damit auch einzelne Mitglieder 
oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen. 3Er erteilt dem 
Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und den Konzernabschluss gemäß 
§ 290 des Handelsgesetzbuchs. 

(3) 1Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der 
Gesellschaft es fordert. 2Für den Beschluss genügt die einfache Mehrheit. 

(4)[1] 1Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen 
werden. 2Die Satzung oder der Aufsichtsrat hat jedoch zu bestimmen, dass bestimmte 
Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
3Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, so kann der Vorstand verlangen, dass 
die Hauptversammlung über die Zustimmung beschließt. 4Der Beschluss, durch den die 
Hauptversammlung zustimmt, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen umfasst. 5Die Satzung kann weder eine andere Mehrheit noch 
weitere Erfordernisse bestimmen. 

(5) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen 
lassen. 



§ 112 Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstandsmitgliedern 

Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. 

§ 113 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Vergütung gewährt 
werden. 2Sie kann in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt 
werden. 3Sie soll in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der 
Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen. 4Ist die Vergütung in der 
Satzung festgesetzt, so kann die Hauptversammlung eine Satzungsänderung, durch 
welche die Vergütung herabgesetzt wird, mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen. 

(2) 1Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats kann nur die Hauptversammlung eine 
Vergütung für ihre Tätigkeit bewilligen. 2Der Beschluss kann erst in der 
Hauptversammlung gefasst werden, die über die Entlastung der Mitglieder des ersten 
Aufsichtsrats beschließt. 

(3) 1Wird den Aufsichtsratsmitgliedern ein Anteil am Jahresgewinn der Gesellschaft 
gewährt, so berechnet sich der Anteil nach dem Bilanzgewinn, vermindert um einen 
Betrag von mindestens vier vom Hundert der auf den geringsten Ausgabebetrag der 
Aktien geleisteten Einlagen. 2Entgegenstehende Festsetzungen sind nichtig. 

§ 114 Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern 

(1) Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat 
durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis nicht begründet wird, oder 
durch einen Werkvertrag gegenüber der Gesellschaft zu einer Tätigkeit höherer Art, so 
hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Zustimmung des Aufsichtsrats ab. 

(2) 1Gewährt die Gesellschaft auf Grund eines solchen Vertrags dem 
Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung, ohne dass der Aufsichtsrat dem Vertrag 
zugestimmt hat, so hat das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung zurückzugewähren, es 
sei denn, dass der Aufsichtsrat den Vertrag genehmigt. 2Ein Anspruch des 
Aufsichtsratsmitglieds gegen die Gesellschaft auf Herausgabe der durch die geleistete 
Tätigkeit erlangten Bereicherung bleibt unberührt; der Anspruch kann jedoch nicht 
gegen den Rückgewähranspruch aufgerechnet werden. 

§ 115 Kreditgewährung an Aufsichtsratsmitglieder 

(1) 1Die Gesellschaft darf ihren Aufsichtsratsmitgliedern Kredit nur mit Einwilligung des 
Aufsichtsrats gewähren. 2Eine herrschende Gesellschaft darf Kredite an 
Aufsichtsratsmitglieder eines abhängigen Unternehmens nur mit Einwilligung ihres 
Aufsichtsrats, eine abhängige Gesellschaft darf Kredite an Aufsichtsratsmitglieder des 
herrschenden Unternehmens nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats des herrschenden 
Unternehmens gewähren. 3Die Einwilligung kann nur für bestimmte Kreditgeschäfte 
oder Arten von Kreditgeschäften und nicht für länger als drei Monate im voraus erteilt 
werden. 4Der Beschluss über die Einwilligung hat die Verzinsung, und Rückzahlung des 
Kredits zu regeln. 5Betreibt das Aufsichtsratsmitglied ein Handelsgewerbe als 
Einzelkaufmann, so ist die Einwilligung nicht erforderlich, wenn der Kredit für die 
Bezahlung von Waren gewährt wird, welche die Gesellschaft seinem Handelsgeschäft 
liefert. 

(2)[1] Absatz 1 gilt auch für Kredite an den Ehegatten, Lebenspartner oder an ein 
minderjähriges Kind eines Aufsichtsratsmitglieds und für Kredite an einen Dritten, der 
für Rechnung dieser Personen oder für Rechnung eines Aufsichtsratsmitglieds handelt. 



(3) 1Ist ein Aufsichtsratsmitglied zugleich gesetzlicher Vertreter einer anderen 
juristischen Person oder Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft, so darf die 
Gesellschaft der juristischen Person oder der Personenhandelsgesellschaft Kredit nur mit 
Einwilligung des Aufsichtsrats gewähren; Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. 2Dies 
gilt nicht, wenn die juristische Person oder die Personenhandelsgesellschaft mit der 
Gesellschaft verbunden ist oder wenn der Kredit für die Bezahlung von Waren gewährt 
wird, welche die Gesellschaft der juristischen Person oder der 
Personenhandelsgesellschaft liefert. 

(4) Wird entgegen den Absätzen 1 bis 3 Kredit gewährt, so ist der Kredit ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen sofort zurückzugewähren, wenn nicht der 
Aufsichtsrat nachträglich zustimmt. 

(5) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 
des Gesetzes über das Kreditwesen anzuwenden ist, gelten anstelle der Absätze 1 bis 4 
die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen. 

 

§ 116 [1] Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder 

1Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt § 93 über 
die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder sinngemäß. 2Die 
Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit über erhaltene 
vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet. 

Die Schadensersatzpflicht 

§ 117 Schadenersatzpflicht 

(1) 1Wer vorsätzlich unter Benutzung seines Einflusses auf die Gesellschaft ein Mitglied 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen Prokuristen oder einen 
Handlungsbevollmächtigten dazu bestimmt, zum Schaden der Gesellschaft oder ihrer 
Aktionäre zu handeln, ist der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 2Er ist auch den Aktionären zum Ersatz des ihnen daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet, soweit sie, abgesehen von einem Schaden, der 
ihnen durch Schädigung der Gesellschaft zugefügt worden ist, geschädigt worden sind. 

(2) 1Neben ihm haften als Gesamtschuldner die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben. 2Ist streitig, ob 
sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt 
haben, so trifft sie die Beweislast. 3Der Gesellschaft und auch den Aktionären gegenüber 
tritt die Ersatzpflicht der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht ein, wenn 
die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der Hauptversammlung beruht. 
4Dadurch, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht 
ausgeschlossen. 

(3) Neben ihm haftet ferner als Gesamtschuldner, wer durch die schädigende Handlung 
einen Vorteil erlangt hat, sofern er die Beeinflussung vorsätzlich veranlasst hat. 

(4) Für die Aufhebung der Ersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft gilt sinngemäß § 93 
Abs. 4 Satz 3 und 4. 

(5) 1Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von den Gläubigern der Gesellschaft 
geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung erlangen können. 
2Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht weder durch einen Verzicht oder 



Vergleich der Gesellschaft noch dadurch aufgehoben, dass die Handlung auf einem 
Beschluss der Hauptversammlung beruht. 3Ist über das Vermögen der Gesellschaft das 
Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder 
der Sachwalter das Recht der Gläubiger aus. 

(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf Jahren. 

(7) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn das Mitglied des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats, der Prokurist oder der Handlungsbevollmächtigte durch Ausübung 

1. des Stimmrechts in der Hauptversammlung, 

2. der Leitungsmacht auf Grund eines Beherrschungsvertrags oder 

3. der Leitungsmacht einer Hauptgesellschaft (§ 319), in die die Gesellschaft 
eingegliedert ist, 

zu der schädigenden Handlung bestimmt worden ist. 

 

Die Hauptversammlung 

§ 118 [1] Allgemeines 

(1) Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der 
Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(2) 1Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der 
Hauptversammlung teilnehmen. 2Die Satzung kann jedoch bestimmte Fälle vorsehen, in 
denen die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen darf. 

(3) Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 Abs. 1 kann bestimmen, dass 
die Hauptversammlung in Ton und Bild übertragen werden darf. 

§ 119 Rechte der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in der Satzung ausdrücklich 
bestimmten Fällen, namentlich über 

1. die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat zu 
entsenden oder als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach dem 
Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz oder dem 
Drittelbeteiligungsgesetz[1] [Bis 30.06.2004: Betriebsverfassungsgesetz 1952] zu 
wählen sind; 

2. die Verwendung des Bilanzgewinns; 

3. die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats; 

4. die Bestellung des Abschlussprüfers; 

5. Satzungsänderungen; 

6. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapitalherabsetzung; 

7. die Bestellung von Prüfern zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der 
Geschäftsführung; 



8. die Auflösung der Gesellschaft. 

(2) Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, 
wenn der Vorstand es verlangt. 

§ 120 Entlastung 

(1) 1Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahrs über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 2Über die Entlastung eines einzelnen 
Mitglieds ist gesondert abzustimmen, wenn die Hauptversammlung es beschließt oder 
eine Minderheit es verlangt, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von einer Million Euro erreichen. 

(2) 1Durch die Entlastung billigt die Hauptversammlung die Verwaltung der Gesellschaft 
durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. 2Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche. 

(3) 1Die Verhandlung über die Entlastung soll mit der Verhandlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns verbunden werden. 2Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den 
Lagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats der Hauptversammlung vorzulegen. 3Für 
die Auslegung dieser Vorlagen und für die Erteilung von Abschriften gilt § 175 Abs. 2 
sinngemäß. 

 

 


